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Lehrmittel-Obligatorien für den Fachbereich Deutsch 1. Zyklus ab Schuljahr
2024/2025: Aktualisierung DEK-Entscheid vom 3. Dezember 2019

Das Departement für Erziehung und Kultur kann gemäss § 33 Abs. 2 des Gesetzes
über die Volksschule (VG; RB 411.11) Lehrmittel für obligatorisch erklären.

DEK-Entscheid "Obligatorische Lehrmittel in der Volksschule" vom 3. Dezember
2019 wurden verschiedene Lehrmittelreihen für die Fachbereiche Deutsch, Mathematik,
Englisch und Französisch als obligatorisch festgelegt. Für die Fachbereiche Deutsch
und Mathematik stehen alternativ-obligatorische Lehrmittelreihen zur Auswahl, jeweils
nur ein Obligatorium besteht für die Fremdsprachen Englisch und Französisch. Auf-
grund der aktuellen Entwicklungen müssen diese für den Fachbereich Deutsch aktuali-
siert werden. Die übrigen Obligatorien des DEK-Entscheids vom 3. Dezember 2019 gel-
ten weiterhin.

Für den Fachbereich Deutsch stehen zurzeit mehrere alternativ-obligatorische Lehrmit-
telreihen zur Verfügung:

26.10.2010: Deutsch 1. Klasse: Leseschlau / Buchstabenreise
24.02.2006: Deutsch US: Sprachfenster
26.10.2010: Deutsch US: Sprachstarken 2-3
21.09.2009: Deutsch MS: Sprachland / Sprachstarken 4-6
14.11.2013: Deutsch Sek l: Sprachwelt Deutsch 7-9 / Sprachstarken 7-9

Zwischen 2021 und 2023 haben die führenden Lehrmittelveriage für den Fachbereich
Deutsch neue, zyktenübergreifende Lehrmittelreihen entwickelt oder umfassend aktuali-
siert. Altere Lehrmittelreihen laufen daher teilweise aus. Die neuen Lehrmittelreihen
Deutsch (Lehrmittelverlag Zürich, LMVZ), Die Sprachstarken (Klett und Balmer Verlag)
und Sprachwelt 1 (Schulverlag plus) sowie die bestehenden Erstleselehrgänge Die
Buchstabenreise (Klett und Balmer Verlag) und Leseschlau (Lehrmittelverlag Solothurn)
für die 1. Klassen wurden aufgrund dieser Entwicklungen von einer erweiterten Arbeits-
gruppe Lehrmittel (AG LM) mit dem Evaluationsinstrument Levanto 3.0 der Interkanto-
nalen Lehrmittelzentrale ilz umfassend begutachtet.
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Grundsätzlich sind die neuen Lehrmittelreihen lehrplankonform und kompetenzorientiert
aufgebaut, sodass sie in allen Bereichen den Evaluationskriterien entsprechen. Sie un-
terscheiden sich jedoch im Ansatz des Schriftspracherwerbs, den didaktischen Grundla-
gen und in der Unterrichtsorganisation (z.B. Mehrklassenunterricht).

Gemäss Auskunft der Verlage werden die Deutschlehrmittel Sprachfenster durch
Deutsch 1-2 und der Erstleselehrgang Die Buchstabenreise mittelfristig durch D/e
Sprachstarken 1 abgelöst. Die Obligatorien für die genannten Lehrmittel gelten daher
noch bis Ende Schuljahr 2025/2026. Sprachfenster und Die Buchstabenreise dürfen an-
schliessend nicht mehr als unterrichtsleitende Lehrmittel verwendet werden.

Die Obligatorien für den Fachbereich Deutsch 1. Zyklus werden aus den genannten
Gründen auf das Schuljahr 2024/2025 wie folgt angepasst:

Alternativ-obligatorische Lehrmittel für den Fachbereich Deutsch ab Schuljahr
2024/2025
Lehrmittelreihe (Verlag)
Sprachfenster (LMVZ)

Die Buchstabenreise (Klett)

Deutsch 1 und 2 (LMVZ)
Sprachwelt 1 (Schulverlag plus)
Leseschlau (LMV Solothurn)
Die Sprachstarken 1 und 2 (Klette

Status
Obligatorium bis Ende Schuljahr 2025/2026
(Ablösung durch Deutsch 1 und 2)
Obligatorium bis Ende Schuljahr 2025/2026
(Ablösung durch Die Sprachstarken 1 und 2)
neues Obligatorium ab 2024/2025
neues Obligatorium ab 2024/2025
bestehendes Obligatorium wird weitergeführt
bestehendes Obligatorium wird weitergeführt

Die Beurteilung der Lehrmittelreihen Deutsch, Die Sprachstarken und Sprachwelt^w
den 2. und 3. Zyklus wird nach dem vollständigen Markteintritt vorgenommen.

Lehrmittel-Obligatorium Kindergarten
Die Lehrmittel für den 1. Zyklus sind auf einen vierjährigen Kompetenzaufbau vom Kin-
dergarten bis Ende 2. Klasse ausgelegt. Die Rahmenbedingungen im Kindergarten un-
terscheiden sich von der Unterrichtsgestaltung der 1. und 2. Klasse. Verbindliche Rege-
lungen schränken die Gestaltung des Unterrichts und die Möglichkeiten vielfältiger
Spiel- und Lernmöglichkeiten ein.

Aufgrund der aktuellen Situationsanalyse erscheint ein Obligatorium für die Fachberei-
ehe Deutsch und Mathematik im Kindergarten zurzeit weder angebracht noch zielfüh-
rend. Die AG LM wird die Entwicklungen des Lehrmittelmarkts weiterhin verfolgen und



Thurgau

3/4

unter gegebenen Umständen die Frage des Lehrmittelstatus Kindergarten erneut prü-
fen. Es steht den Kindergartenlehrpersonen weiterhin frei, Lehrmittel im Unterricht ein-
zusetzen.

Den Schulgemeinden wird empfohlen, sich innerhalb der Schuleinheit und der nachfol-
genden Stufen auf ein Deutschlehrmittel aus dem alternativ-obligatorischen Angebot zu
einigen. Zur Unterstützung führt das Amt für Volksschule am 21 . Februar 2024 eine ver-
gleichende Veranstaltung für die Deutschlehrmittel durch und stellt den Schulen weitere
Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung. Im Weiteren bieten die Verlage selbst und die
Pädagogische Hochschule Thurgau unterschiedliche Kursangebote zum Einsatz der
Lehrmittel an.

Entscheid:

1. Folgende Lehrmittelreihen für den Deutschunterricht im 1. Zyklus ergänzen ab dem
Schuljahr 2024/2025 das alternativ-obligatorische Lehrmittelangebot:
- Deutsch 1 und Deutsch 2 (Lehrmittelverlag Zürich)
- Sprachwelt 1 (Schulverlag plus)

2. Die Obligatorien für die auslaufenden Lehrmittel Sprachfenster (Lehrmittelverlag Zü-
rieh) und Die Buchstabenreise (Klett und Balmer Verlag) werden auf Ende des
Schuljahrs 2025/2026 aufgehoben.

3. Die Obligatorien für die Lehrmittelreihe Die Sprachstarken 1 und Die Sprachstarken
2 (Klett und Balmer) sowie für den Erstleselehrgang Leseschlau (Lehrmittelverlag
Solothurn) gelten weiterhin.

4. Die Obligatorien für die Lehrmittelreihen im Fachbereich Deutsch für den 2. und
3. Zyklus sowie die Obligatorien für die weiteren Fachbereiche gelten gemäss DEK-
Entscheid "Obligatorische Lehrmittel in der Volksschule" vom 3. Dezember 2019
weiterhin.

5. Für den Kindergarten gelten keine Lehrmittel-Obligatorien.

6. Mitteilung an (elektronisch, durch AV):
Zustellung extern
- Bildung Thurgau
- Verband Thurgauer Schulgemeinden
-Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau
- Pädagogische Hochschule Thurgau
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Zustellung intern
-Amt für Volksschule
- Generalsekretariat DEK
- Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale
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